Übergangsregelung der Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie e.V. - BAO

Übergangsregelung
Als Voraussetzung für die Anerkennung zum Osteopath im Rahmen der Übergangsregelung wird eine Urkunde über die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung z.B. Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, Masseur und med. Bademeister mit manueller Therapie oder einem anderen medizinischen Fachberuf mit vergleichbarer Ausbildung gefordert, sowie eine mindestens 1200 Kontaktstunden betragende, mit einer Prüfung erfolgreich abgeschlossene Fachausbildung in parietaler, viszeraler, kranialer Osteopathie und Differenzialdiagnostik, sofern nicht die Gleichwertigkeit der Ausbildung oder Qualifikation oder besondere Umstände des Einzelfalles eine andere Handhabung verlangen. 

Diese Regelung gilt für diejenigen, die bereits die Ausbildung abgeschlossen haben, und für diejenigen Schüler, die sich am 22.11.2004 bereits in der Ausbildung zum Osteopathen befinden. 

Für die Schüler, die sich am 22.11.2004 in Ausbildung zum Osteopathen befinden, gelten die Bedingungen des Ausbildungsvertrages der jeweiligen Schule. Eine Veränderung des bestehenden Ausbildungsvertrages oder ein Schulwechsel mit geringeren Ausbildungs-anforderungen wird hierbei von der BAO nicht anerkannt. 
Sollte die Ausbildung bisher mehr als 1350 UE betragen haben, darf die Stundenzahl nicht unter 1350 Unterrichtseinheiten (45 Min.) verringert werden. 
Im Jahr 2005 sollen die Abschlussprüfungen der jeweiligen Schulen weiter so durchgeführt werden, wie sie schon im Jahr 2004 gehandhabt worden waren. 
Endet die Ausbildung nach dem 31.12.2005, müssen zusätzlich die Lerninhalte der Eckpunkte des Curriculums der Teilzeitausbildung vom 22.11.2004 mit Prüfungsordnung und Abschlussarbeit durch die Mitgliedsschulen und Mitgliedsverbände der BAO erfüllt werden. 

Diese Übergangsregelung endet am 21.11.2009. 

Einzelfallentscheidungen aus berechtigten Gründen bleiben vorbehalten.

Nach Einreichung folgender Unterlagen kann der Absolvent der Osteopathieausbildung die Urkunde „Osteopath/-in BAO“ von der BAO erlangen: 

· Formloser Antrag mit Name und vollständiger Adresse (auch Telefon, Fax und Email) 

· Kopie der Berufsurkunde (Physiotherapeut,....)
· Nachweis der Schule über mindestens 1200 Kontaktstunden Ausbildung und einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung in parietaler, viszeraler, kranialer Osteopathie und Differenzialdiagnostik 

· Bezahlung einer Bearbeitungsgebühr von zurzeit € 200.--


Absolventen, die ihre Abschlussprüfung ab dem 1.1.2006 ablegen, müssen zusätzlich folgende Unterlagen einreichen:

· Bestätigung einer BAO Mitgliedsschule über die erfolgreiche Abschlussarbeit.

· Einreichung des Abstracts der Abschlussarbeit in digitaler Form an die BAO
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